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4. Zukunft des Streikrechts
In der Presse wurde vielfach eine Verschärfung
des Streikrechts gefordert. Es bleibt allerdings
unwahrscheinlich, dass tatsächlich eine solche
Verschärfung des Streikrechts durch den
Gesetzgeber erfolgt. 
Einzig könnte durch die Umsetzung des sog.
Tarifeinheitsgesetzes bereits eine Verschärfung
des Arbeitskampfrechts erfolgen. Das
Tarifeinheitsgesetz nimmt mittelbar Einfluss auf
das Streikrecht aus Art. 9 Abs. 3 GG. Dies gilt
jedenfalls insofern, als hiervon kleinere
Gewerkschaften betroffen sind. Denn es besteht
die Gefahr, dass Arbeitskämpfe der unterlegenen
kleineren Gewerkschaft unverhältnismäßig und
daher rechtswidrig sein könnten. 
Die Problematik, dass das Streikrecht an sich
nicht in seinen Grenzen und Inhalt gesetzlich
geregelt ist, wird der Gesetzgeber wohl nicht
ändern. Dabei lässt die bisherige Rechtsprech-
ung durchaus den Schluss zu, dass dies auch gar
nicht notwendig ist. Denn gerade die
Entscheidung des LAG Hessen, aber auch die
Rechtsprechung des BAG, zeigen, dass durch die
bisherige Praxis eine relativ hohe
Einzelfallgerechtigkeit hergestellt werden kann.
Die Rechtsprechung ist aufgrund der offenen
Gesetzeslage dazu in der Lage, jeden Einzelfall
gesondert zu betrachten und eine umfassende
Abwägung der Interessen der Tarifvertragspar-
teien durchzuführen. Einzig und allein im
Bereich der Daseinsvorsorge erscheint eine
gesetzliche Einschränkung des Streikrechts
möglich. Ein entsprechendes Vorbild liefert inso-
fern das französische Arbeitskampfrecht.
Gleichwohl ist in der aktuellen Legislaturperiode
vom Gesetzgeber hier kein Vorgehen zu erwar-
ten. Der Koalitionsvertrag enthält hierzu keine
Aussagen. Bestrebungen hierzu sind nicht
ersichtlich. 

Gründung einer „Billigtochter“ der Lufthansa
AG, namentlich Eurowings. Die Pilotengewerk-
schaft selbst hatte zum Teil damit geworben
bzw. es veröffentlicht, dass sie auch zur
Verhinderung der Eurowings den Streik durch-
führen würde. In seiner Entscheidung kam das
LAG dann zu dem Schluss, dass ein Streik nur für
tariflich regelbare Ziele zulässig sei. Diese
Voraussetzung sei vorliegend nicht gegeben, da
die Verhinderung der Tochtergesellschaft kein
legitimes Ziel sei. 

2. Rechtsprechung des BAG
Das größte Problem im Rahmen des Streikrechts
ist, dass Grenzen und Inhalt des Streikrechts aus
Art. 9 GG an keiner Stelle im Gesetz geregelt
sind. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass
diese Grenzen und der Inhalt durch die
Rechtsprechung festgelegt werden müssen. 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat festgelegt,
dass Arbeitskämpfe nur dann zulässig sind,
wenn diese verhältnismäßig sind. Es hat dabei
drei Voraussetzungen benannt, die für einen
rechtmäßigen Arbeitskampf gegeben sein müs-
sen (s. u.a. BAG vom 21.04.1971 – GS 1/68):
-Arbeitskämpfe müssen zur Erreichung recht-
mäßiger Ziele geeignet und erforderlich sein. Sie
müssen „ultima-ratio“ sein. 
-Die Durchführung des Streiks selbst muss ver-
hältnismäßig sein. 
-Die gesamte Zeit über, auch nach Ende des
Arbeitskampfes, müssen die Parteien den
Arbeitsfrieden herzustellen versuchen.
Eine der grundlegenden Aussagen des BAG ist,
dass Arbeitskämpfe nur zur Durchsetzung von
sog. Tarifforderungen möglich sind. Dies bedeu-
tet, dass die Ziele auch im Rahmen von
Tarifverträgen geregelt werden können müssen.

3. Bewertung der Entscheidung des LAG
Entgegen der teilweisen Meinung in der Presse
stellt die Entscheidung des LAG keine bahnbre-
chende Entscheidung für die Arbeitgeber dar.
Sie liegt vielmehr auf der Linie der bisherigen
Rechtsprechung des BAG zu dieser Frage. Neu
und damit besonders zu beachten ist lediglich,
dass sich das LAG auch auf Äußerungen der
Tarifvertragsparteien bezog, die nicht im
Streikbeschluss enthalten waren. In sofern gilt
in Zukunft sowohl auf Arbeitgeber als auch auf
Arbeitnehmerseite Vorsicht hinsichtlich weiterer
Äußerungen zu den Arbeitskampfzielen. 

Nahezu jeder Arbeitgeber und
jeder Arbeitnehmer in
Deutschland war in den ver-
gangenen beiden Jahren von
Streiks persönlich betroffen.
Jedem sind dabei wahrschein-
lich noch die Arbeitsnieder-
legungen in den Bereichen

des Bahnverkehrs, der Fluggesellschaften und
der Kindertagesstätten in Erinnerung. Mit jedem
weiteren Streiktag wurden in der Presse die
Stimmen lauter, die eine Verschärfung des
Streikrechts forderten. Doch ist dies tatsächlich
notwendig? 

1. LAG Hessen – 9 SaGa 1082/15
Beachtung fand insofern die Entscheidung des
LAG Hessen vom 09.09.2015, in dem ein Streik
der Gewerkschaft Cockpit der bei der Deutsche
Lufthansa tätigen Piloten untersagt wurde.
Inhaltlich ging es um den Abschluss neuer
Tarifverträge zu der sog. Übergangsversorgung
der Piloten. In den vergangenen beiden Jahren
kam es zu insgesamt zwölf Streiks der beschäf-
tigten Piloten. Im Sommer 2015 scheiterte dann
ein Schlichtungsversuch, da die Piloten auch
Arbeitsplatzthemen im Zusammenhang mit dem
sog. „Wings-Konzept“ verhandeln wollten.
Hintergrund des Wings-Konzeptes ist die
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Ein Arbeitnehmer, der nach einem 
Betriebsübergang auf Feststellung eines 
zwischen ihm und dem Betriebserwerber 
bestehenden Arbeitsverhältnisses klagt, 
kann durch die Art und Weise der 
Führung und Beendigung dieses Pro- 
zesses sein Recht zum Widerspruch 
gegen den Übergang seines Arbeits-
verhältnisses verwirken (BAG vom 
17.10.2013 - 8 AZR 974/12).    
 
Zu entscheiden hatte das BAG über 
den Fall eines Kantinenleiters, der von 
seiner Arbeitgeberin, der Beklagten, da- 
rüber informiert worden war, dass sein 
Arbeitsverhältnis im Wege des Betriebs- 
überganges auf einen anderen Inhaber 
übergehen werde. Das Informations-
schreiben genügte den Anforderungen des 
§ 613a Abs. 5 BGB nicht und setzte folglich 
die Monatsfrist, binnen derer Arbeitnehmer 
dem Übergang ihres Arbeitsverhältnisses 
widersprechen können, nicht in Gang.

Der Betriebserwerber bestritt den Be-
triebsübergang. Der Kläger erhob darauf- 
hin Klage auf Feststellung eines Ar-
beitsverhältnisses. In diesem Verfahren 
einigten sich beide Seiten darauf, dass ein 

Betriebsübergang niemals stattgefunden 
und ein Arbeitsverhältnis zwischen ihnen 
nie bestanden habe. Der Betriebserwerber 
verpflichtete sich überdies zur Zahlung 
von EUR 45.000,00 an den Kläger.

Unmittelbar danach erklärte der Kläger 
gegenüber der Beklagten, dass er dem 
Übergang seines Arbeitsverhältnisses auf 
den Betriebserwerber widerspreche. Da 
er von ihr nicht weiterbeschäftigt wurde, 
erhob er Klage auf Feststellung eines 
Arbeitsverhältnisses und Zahlung von 
Annahmeverzugslohn.

Während das Arbeitsgericht dem Kläger 
weitestgehend Recht gab, wies das LAG 
die Klage ab: Der Kläger habe gegenüber 
der Beklagten sein Recht zum Widerspruch 
verwirkt. Das BAG folgte dieser Auffassung. 
Es stelle einen die Verwirkung des Rechts 
zum Widerspruch begründenden Umstand 
dar, wenn ein Arbeitnehmer zunächst 
das Bestehen seines Arbeitsverhältnisses 
mit dem Betriebserwerber gerichtlich 
geltend mache und dann über diesen 
Streitgegenstand eine vergleichsweise 
Regelung treffe. Dies gelte jedenfalls dann, 
wenn ein Betriebsübergang stattgefunden 

habe und das Arbeitsverhältnis tatsächlich 
auf den Betriebserwerber übergegangen 
sei. Nach einer vergleichsweisen Einigung 
mit dem Betriebserwerber, durch welche 
der Bestand des Arbeitsverhältnisses 
geregelt werde, gehe ein rechtsgestaltender 
Widerspruch des Arbeitnehmers gegen 
den Übergang seines „bereinigten Ar-
beitsverhältnisses“ ins Leere.

Kathrin Bürger
Rechtsanwältin

Das BAG hat mit Urteil vom 
17.10.2013 (8 AZR 742/12) klarge-
stellt, dass weder die – unwirksame - 
Kündigung einer schwangeren Arbeit-
nehmerin, deren Schwangerschaft dem 
Arbeitgeber im Zugangszeitpunkt gar 
nicht bekannt war, noch ein an-
schließendes „Festhalten“ des Arbeit- 
gebers an dieser Kündigung ein Indiz 
für eine Benachteiligung wegen des  
Geschlechts sind.  
  
Der Klägerin war von der Beklagten in der 
Probezeit gekündigt worden war. Unter 
Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung 
machte sie wenige Tage später geltend, bei 
Zugang der Kündigung schwanger gewe-
sen zu sein, und forderte die Beklagte  auf, 
binnen einer Woche mitzuteilen, dass sie 
an der Kündigung „nicht festhalte“. Dem 
kam die Beklagte nicht nach, weshalb die 
Klägerin Kündigungsschutzklage erhob. 
Erst mehrere Wochen später, nachdem die 
Verhandlungen über eine einvernehmliche 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses er-
folglos geblieben waren, erklärte die Be-
klagte die „Rücknahme“ der Kündigung 

und bat die Klägerin um Zustimmung zur 
einvernehmlichen Fortsetzung des Arbeits-
verhältnisses. Da die Klägerin eine solche 
nicht erteilte, gab die Beklagte schließlich 
eine Anerkenntniserklärung ab, woraufhin 
das Arbeitsgericht die Unwirksamkeit der 
Kündigung feststellte. Die Parteien stritten 
sodann über die Zahlung von Arbeitsent-
gelt nach § 11 MSchG. 

Die Klägerin wertete die Umstände 
der Kündigung und das anschließende 
Verhalten der Beklagten als Diskriminierung 
wegen des ihres Geschlechts und erhob 
Klage auf Zahlung einer Entschädigung.

Wie auch schon die Vorinstanzen 
entschied das BAG zugunsten der Be- 
klagten. Die Kündigung könne schon des- 
wegen nicht diskriminierend sein, weil 
der Beklagten bei deren Erklärung die 
Schwangerschaft gar nicht bekannt ge-
wesen sei. Auch stelle das anschließende 
Verhalten der Beklagten keine Benach-
teiligung dar: Die verlangte Rücknahme 
der Kündigung sei rechtstechnisch nicht 
möglich gewesen, es habe vielmehr einer 

einvernehmlichen Verständigung über  
die Fortsetzung des Arbeitsver-
hältnisses bedurft. Eine solche Zu- 
stimmung hat die Klägerin jedoch nicht 
erteilt. Auch ist ein Streit über das Vor-
liegen der besonderen Anspruchsvoraus- 
setzungen des § 11 MuSchG für sich ge- 
nommen nicht diskriminierend, da – so 
das BAG – dieser Anspruch ohnehin nur 
Frauen zusteht.  

Kathrin Bürger
Rechtsanwältin

Betriebsübergang – Verwirkung des Rechts 
zum Widerspruch

Kündigung einer Schwangeren als 
geschlechtsspezifische Diskriminierung?
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beendet sind. Deren vormalige Arbeitgeber
hatten sich nicht zu einer Weiterbeschäfti-
gung bereit erklärt. 
Jedoch durften die beurlaubten Beamten nicht
von der Zahlung der Klageverzichtsprämie
ausgenommen werden. Diese Sonderzahlung
diente der Planungssicherheit der kündigen-
den Arbeitgeberin. Hierfür kommt es auf das
Bestehen einer Anschlussbeschäftigung nicht
an. 
Ein Sozialplan kann daher die Zahlung einer
Abfindung auf Arbeitnehmer beschränken, die
wegen einer Beendigung ihrer Arbeitsverhält-
nisse von Arbeitslosigkeit bedroht sind.
Hingegen darf einer Betriebsvereinbarung,
nach der Arbeitnehmer eine Sonderprämie
erhalten wenn sie auf die Erhebung einer
Kündigungsschutzklage verzichten, nicht sol-
che Arbeitnehmer ausschließen, die im
Anschluss an ihre Entlassung anderweitig
beschäftigt werden und von der Durchführung
eines Kündigungsschutzverfahrens absehen. 

schlossen. Dies hielten sie für gleichheitswid-
rig, weil auch solchen Arbeitnehmern eine
Abfindung zustand, deren Arbeitsverhältnisse
zur Deutschen Telekom AG oder einer ihrer
Konzerngesellschaft bei Abschluss des
Sozialplans nicht formgerecht beendet waren.
Die unterschiedliche Behandlung bei der
Sonderprämie sei ebenfalls nicht gerechtfer-
tigt, weil diese allein an die Erhebung einer
Kündigungsschutzklage anknüpfe.
Die Klagen der beurlaubten Beamten hatten
vor dem BAG teilweise Erfolg: Der Sozialplan
durfte die Zahlung von Abfindungen auf sol-
che Arbeitnehmer beschränken, die aufgrund
der Betriebsschließung von Arbeitslosigkeit
bedroht waren, da § 112 Abs.5 Nr.2 BetrVG den
Ausschluss von Sozialplanleistungen erlaubt,
wenn die entlassenen Arbeitnehmer bei einem
anderen Arbeitgeber beschäftigt werden kön-
nen. Beamte sind nach Beendigung ihres
Arbeitsverhältnisses wieder amtsangemessen
einzusetzen. Hingegen droht Arbeitnehmern
Arbeitslosigkeit, deren Arbeitsverhältnisse mit
der Deutschen Telekom AG oder einer ihrer
Konzerngesellschaften nicht formwirksam

Das BAG hat sich in seinem Urteil vom
08.12.2015 (Az. 1 AZR 595/14) mit der
Wirksamkeit einer Klageverzichtsprämie in
einem Sozialplan beschäftigt. 
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt
zugrunde: Die Beklagte übernahm im Jahr
2008 ein Unternehmen aus dem Konzern der
Deutschen Telekom AG. In diesem wurden im
Rahmen von Arbeitsverhältnissen auch
Beamte beschäftigt, die vor der Postreform bei
der Deutschen Bundespost eingesetzt waren.
Für die Zeit ihrer Beschäftigung in der
Privatwirtschaft war ihnen Sonderurlaub
erteilt worden. Endet dieser, sind sie amtsan-
gemessen einzusetzen und zu besolden.
Die Beklagte legte ihren Betrieb im Jahr 2013
still und kündigte den Arbeitnehmern. In
einem Sozialplan waren Abfindungszahlungen
wegen des Arbeitsplatzverlustes vorgesehen.
Nach einer weiteren Vereinbarung erhielten
Arbeitnehmer zusätzlich eine Sonderprämie,
wenn sie gegen die Kündigung ihres
Arbeitsverhältnisses keine Klage erheben
(Klageverzichtsprämie). Die beurlaubten
Beamten waren von beiden Leistungen ausge-
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Ausschluss von Sozialplanabfindung 
und Klageverzichtsprämie

voraus. Dem genügt ein rückwirkend begrün-
detes Arbeitsverhältnis nicht. 
Die Beklagte schuldete die Vergütung auch
nicht nach § 326 Abs. 2 S. 1 Alt. 1 BGB, weil
sie die Unmöglichkeit der Erbringung der
Arbeitsleistung für die Vergangenheit nicht zu
verantworten hatte. 

Klage jedoch abgewiesen. 
In seiner Begründung führt der Senat aus, dass
ein Anspruch auf Vergütung wegen
Annahmeverzug nur entstehen kann, wenn im
streitgegenständlichen Zeitraum ein erfüllba-
res Arbeitsverhältnis besteht, aufgrund dessen
der Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung ver-
pflichtet ist. Deshalb setzt der Anspruch aus §§
611 Abs. 1,  615 Satz 1 BGB ein erfüllbares, d.h.
tatsächlich durchführbares Arbeitsverhältnis

Das BAG hat mit Urteil vom 19.08.2015 (Az. 5
AZR 975/13) entschieden, dass der Anspruch
auf Vergütung wegen Annahmeverzug ein
erfüllbares, d.h. tatsächlich durchführbares
Arbeitsverhältnis voraussetzt, welches bei
einer rückwirkender Begründung eines
Arbeitsverhältnisses für den vergangenen
Zeitraum nicht vorliegt. 
In dem vom BAG entschiedenen Fall war die
Klägerin bis zum 31.12.1986 bei der Beklagten
beschäftigt. Mit Wirkung zum 01.01.1987 ging
ihr Arbeitsverhältnis im Wege eines
Betriebsübergangs auf die C. GmbH über. Die
Beklagte garantierte ihr ein Rückkehrrecht. Die
C. GmbH kündigte der Klägerin wegen
Betriebsschließung zum 31.01.2010, worauf-
hin sie ihr Rückkehrrecht gegenüber der
Beklagten erfolgreich gerichtlich geltend
machte: Die Klägerin hat die Neubegründung
des Arbeitsverhältnisses beginnend ab dem
1.02.2010 angeboten. Zu diesem Angebot
wurde durch Urteil die Annahmeerklärung der
Beklagten fingiert und das Arbeitsverhältnis
somit rückwirkend begründet. Die Klägerin
begehrte ferner rückständiges Arbeitsentgelt
für die Zeit ab 01.02.2010; und hatte in den
Vorinstanzen zunächst Erfolg. Auf die Revision
der Beklagten hat der 5. Senat des BAG die

Annahmeverzug bei rückwirkender
Begründung eines Arbeitsverhältnisses 

Katharina Meyer-Renkes
Rechtsanwältin

Die Urteile des Euro-
päischen Gerichtshofs 
(EuGH) in Luxemburg 
sorgen regelmäßig für 
Unruhe im deutschen 
Arbeitsrecht (siehe dazu 
Newsletter 4/13). Nun 
hat der EuGH am 
18.07.2013 („Alemo-

Herron“, C-426/11) entschieden, dass 
der Käufer eines Unternehmens nicht 
an die dynamische Entwicklung der 
in diesem Unternehmen geltenden 
Tarifverträge gebunden werden dürfe. 
Das ist exakt das Gegenteil dessen, was 
das Bundesarbeitsgericht (BAG) seit dem 
Jahr 2005 in ständiger Rechtsprechung 
entschieden hat. Aber der Reihe nach.

Sofern ein Unternehmen für die bei ihm 
Beschäftigten einen Tarifvertrag anwenden 
will, soll dieser für alle gleichermaßen 
gelten und zwar unabhängig davon, ob sie 
Gewerkschaftmitglied sind oder nicht. Das 

geschieht in aller Regel durch eine Bezugnahme 
im Arbeitsvertrag auf den jeweils geltenden 
Tarifvertrag („dynamisch“). 

Bis zum Jahr 2005 hat das BAG bei solchen 
Klauseln die Meinung vertreten, sie sollten 
(entgegen ihrem Wortlaut) nur für eine 
Gleichstellung zwischen Arbeitnehmern mit 
Gewerkschaftsausweis und solchen ohne 
sorgen. Trat also ein Arbeitgeber aus dem 
Arbeitgeberverband aus oder verkaufte 
seinen Betrieb an ein Unternehmen 
einer anderen Branche, wurden die im 
Arbeitsvertrag genannten Tarifverträge 
„eingefroren“ und galten auch dann statisch 
fort, wenn der Wortlaut des Vertrages 
eigentlich eine „dynamische“ Entwicklung 
festlegte. Unter Bezugnahme auf eine am 
01.01.2002 erfolgte Gesetzesänderung stellte 
das BAG am 14.12.2005 fest, für die nach 
der Gesetzesänderung abgeschlossenen 
Arbeitsverträge könne am Dogma der 
„Gleichstellungsabrede“ nicht festgehalten 
werden; für diese Arbeitsverträge müsse 
zukünftig auch nach einem Betriebsübergang 
der alte Tarifvertrag dynamisch weitergelten, so 
wie es der Wortlaut des Vertrages benenne. Das 
führte in vielen Fällen dazu, dass Arbeitnehmer 
auch nach einem „Branchenwechsel“ 
durch Betriebsübergang immer fort nach 
Tarifverträgen behandelt werden mussten, 
auf die ihr neuer Arbeitgeber keinen Einfluss 
nehmen konnte und die eigentlich nicht für 
seine Branche einschlägig waren.

Aus Sicht des Käufers eines Unternehmens oder 
eines Betriebs ist diese Rechtsfolge regelmäßig 
problematisch, da es ohne Zustimmung der 
betroffenen Mitarbeiter rechtlich kaum 
Möglichkeiten gibt, sich von der dynamischen 
Fortentwicklung des aus seiner Sicht „fremden“ 
Tarifvertrages zu lösen. Erschwerend kommt 
hinzu, dass besagte Rechtsprechung des BAG 
unterschiedliche Folgen für die Arbeitnehmer 
hat, je nachdem ob sie ihren Arbeitsvertrag vor 
dem 01.01.2002 oder danach abgeschlossen 
haben.

Aus Sicht der Arbeitnehmer mit einem ab dem 
01.01.2002 abgeschlossenen Arbeitsvertrag 
hat besagte Rechtsprechung des BAG den klar 
erkennbaren Vorteil, dass sie in der Frage, nach 
welchem Tarifvertrag sich ihr Arbeitsverhältnis 
richtet, nicht von den zukünftigen Unwäg-

barkeiten von Unternehmensverkäufen oder 
Betriebsübergangen abhängig sind. 

Nun hat aber der EuGH mit dem genannten 
Urteil vom 18.07.2013 der aktuellen 
Rechtsprechung des BAG zur Fortgeltung von 
Tarifverträgen nach einem Betriebsübergang 
jedenfalls mittelbar die Grundlage entzogen. In 
einem in Großbritannien angesiedelten Fall, in 
dem es exakt um die Frage ging, ob der private 
Erwerber eines Unternehmens des Öffentlichen 
Dienstes in Form einer dynamischen Fortgeltung 
der Tarifverträge auch an diejenigen 
Veränderung gebunden werden könne, die erst 
nach dem Betriebsübergang in Kraft getreten 
sind. Diese Frage hat der EuGH eindeutig 
verneint und vertritt dabei die Auffassung, 
eine solche Bindung verstieße gegen Artikel 
16 der europäischen Grundrechtecharta zur 
unternehmerischen Freiheit.

Ob diese Entscheidung des EuGH tatsächlich 
überzeugend ist, darf mit einigem Recht 
bezweifelt werden. Anders als der von einem 
Betriebsübergang betroffene Arbeitnehmer 
hat der Erwerber des Betriebes regelmäßig die 
Möglichkeit, vor einem Kauf zu überprüfen, 
welches „Paket“ er erwirbt. Hält er die 
Belastung aus der Fortgeltung eines für ihn 
„fremden“ Tarifvertrages für problematisch, 
kann er von dem Erwerb Abstand nehmen. 
Der betroffene Arbeitnehmer hingegen ist 
für seinen Lebensunterhalt in der Regel auf 
seinen Arbeitsplatz angewiesen und folgt 
diesem auch bei einem Betriebsübergang, 
den er nicht beeinflussen kann, zu einem 
für ihn neuen Arbeitgeber, den er sich 
ursprünglich nicht ausgesucht hat und auf 
dessen Arbeitsbedingungen er ebenfalls keinen 
Einfluss nehmen kann. Dass den Interessen des 
Betriebserwerbers hier grundsätzlich Vorrang 
zu geben ist, liegt jedenfalls nicht so klar auf 
der Hand, wie der EuGH offensichtlich meint.

Wie das BAG auf die Entscheidung des EuGH 
reagieren wird, ist unklar. Dass es seine bisherige 
Rechtsprechung aufrecht halten wird (kann), ist 
aber kaum zu erwarten. Der Rechtsanwender 
bleibt bis zur weiteren Klärung verunsichert 
zurück und staunt erneut darüber, welche 
„Wunder“ der § 613a BGB bereit hält.

Christian Kaiser
Rechtsanwalt
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Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil 
vom 25.09.2013 (10 AZR 270/12) ent- 
schieden, dass der Arbeitgeber vom Arbeit- 
nehmer verlangen kann, eine qualifizierte 
elektronische Signatur zu beantragen und 
eine elektronische Signaturkarte zu be-
nutzen, wenn dies für die Erbringung der 
Arbeitsleistung erforderlich und dem Ar-
beitnehmer zumutbar ist.  
 
Die Klägerin war als Verwaltungsangestellte 
im Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven 
beschäftigt. Zu ihren Aufgaben gehörte die 
Veröffentlichung von Ausschreibungen bei 
Vergabeverfahren. Seit 01.01.2010 erfolgte 
dies nur noch in elektronischer Form auf der 
Vergabeplattform des Bundes, wofür eine 
qualifizierte elektronische Signatur benötigt 
wird. Diese wird nach den Bestimmungen des 
Signaturgesetzes (SigG) nur natürlichen Per-
sonen erteilt. Die Beklagte wies die Klägerin 

an, eine qualifizierte Signatur bei einer vom 
SigG vorgesehenen Zertifizierungsstelle zu 
beantragen. Dies erfordert die Übermittlung 
der im Personalausweis enthaltenen Daten 
zwecks Feststellung der Identität. Die Kosten 
für die Beantragung trug die Beklagte. 

Die Klägerin sah in der Verpflichtung zur 
Übermittlung ihrer Daten einen Verstoß ge-
gen ihr Recht auf informationelle Selbstbe- 
stimmung. Zudem sei nicht sichergestellt, 
dass mit den Daten kein Missbrauch betrieben 
werde. Sie wollte festgestellt haben, dass das 
Vorgehen der Beklagten rechtwidrig war. 

Ebenso wie die Vorinstanzen folgte der  
10. Senat des BAG der Klägerin nicht und 
wies die Revision zurück. Die Beklagte habe 
von ihrem Weisungsrecht angemessen Ge-
brauch gemacht. Der Eingriff in das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung sei der 

Klägerin zumutbar. Die Übermittlung der Per-
sonalausweisdaten betreffe nur den äußeren 
Bereich der Privatsphäre. Besonders sensible 
Daten seien nicht betroffen. Außerdem sei 
der Schutz der Daten durch die Vorschriften 
des Signaturgesetzes sichergestellt. Sie 
würden nur durch die Zertifizierungsstelle 
genutzt. Auch die Nutzung der Signatur- 
karte sei für die Klägerin nicht mit besonderen 
Risiken verbunden. So enthalte die mit dem 
Personalrat abgeschlossene Dienstverein- 
barung ausdrücklich eine Haftungsfreistel-
lung. Die gewonnenen Daten dürften nicht zur  
Leistungs- und Verhaltenskontrolle durch die 
Beklagte verwendet werden. 

Barbara Köckemann
Rechtsanwältin

Das BAG hat mit Urteil vom 24.10.2013 
(Az. 6 AZR 854/11) entschieden, dass Ar- 
beitgeber und Betriebsrat Auswahlricht-
linien im Sinne von § 1 Abs. 4 KSchG später 
oder zeitgleich – etwa bei Abschluss eines 
Interessenausgleichs mit Namensliste – än-
dern können. 
 
Der Kläger war bei seiner Arbeitgeberin als 
Werkzeugmacher beschäftigt. Über deren 
Vermögen wurde Ende 2009 das Insolvenz-
verfahren eröffnet und der Beklagte zum 
Insolvenzverwalter bestellt. Der Beklagte und 
der Betriebsrat schlossen einen Interessenaus-
gleich. Dieser enthielt eine Auswahlrichtlinie 
und eine Namensliste. Nach dem Punktesche-
ma der Auswahlrichtlinie wies der Kläger zwei 
Sozialpunkte mehr auf als ein anderer Arbeit-
nehmer seiner Vergleichs- und Altersgruppe. 
Dennoch war der Kläger in der Namensliste 
benannt. 

Der Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis 
des Klägers, dagegen keines der sechs wei-
teren Arbeitsverhältnisse seiner Vergleichs- 
und Altersgruppe. Der Kläger erhob Kündi-
gungsschutzklage. Er berief sich auf grobe 
Fehlerhaftigkeit der Sozialauswahl im Sinne 
von § 125 Abs. 1 InsO. Der Beklagte hätte 
nicht ihn, sondern gemäß der Auswahlricht-
linie seinen Kollegen kündigen müssen. 

Die Vorinstanzen gaben dem Kläger recht. 
Die Kündigung verstoße gegen die Auswahl-
richtlinie, deshalb sei die Sozialauswahl grob  

fehlerhaft. Die Zustimmung des Betriebsrats 
zu Interessenausgleich und Namensliste än-
dere daran nichts.

Das BAG hob die Urteile auf. Der Klage könne 
mit der Begründung des LAG nicht stattge-
geben werden. Denn Arbeitgeber und Be-
triebsrat könnten Auswahlrichtlinien später 
oder zeitgleich - etwa bei Abschluss eines 
Interessenausgleichs mit Namensliste - än-
dern. Würden sich die Betriebsparteien in 
einem bestimmten Punkt gemeinsam über 

die Auswahlrichtlinie hinwegsetzen, gelte die 
Namensliste. Vorliegend seien Beklagter und 
Betriebsrat in der Namensliste übereinstim-
mend und daher wirksam von der Auswahl-
richtlinie abgewichen.

Barbara Köckemann
Rechtsanwältin
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müssten ihren Briefkasten am Sonntag grund-
sätzlich nicht überprüfen. Dies gelte selbst
dann, wenn an diesem Tag eine Frist (wie hier
die Probezeit) ablaufe und bekannt sei, dass
der Arbeitgeber auch sonntags arbeite. Den
Einwand der Beklagten, sonntags würden
schließlich auch Wochenblätter und
Gratiszeitungen verteilt, ließ das Gericht nicht
gelten; dies sei nicht mit dem Zugang von
Briefpost vergleichbar. Die Kündigung sei
daher erst nach Ablauf der Probezeit, frühe-
stens am Montag, den 01.12.2014, zugegan-
gen. Sie habe das Arbeitsverhältnis nur unter
Einhaltung der längeren gesetzlichen
Kündigungsfrist außerhalb der Probezeit zum
31.12.2014 beenden können. 

15.12.2014. Das Kündigungsschreiben warf sie
noch am gleichen Tag in den Hausbriefkasten
der Klägerin ein. Diese entnahm das Schreiben
jedoch erst in den Folgetagen und erhob
Kündigungsschutzklage. Vor Gericht machte
sie geltend, dass das Arbeitsverhältnis erst
zum 31.12.2014 sein Ende gefunden habe. 
Das Arbeitsgericht gab der Klägerin Recht.
Auch das LAG Schleswig-Holstein folgte dieser
Auffassung. Erklärt ein Arbeitgeber die
Kündigung, so muss das Kündigungsschreiben
dem Arbeitnehmer zugehen. Dies ist erst dann
der Fall, wenn von ihr die Kenntnisnahme
erwartet werden kann. Selbst wenn das
Kündigungsschreiben bereits am Sonntag in
den Briefkasten geworfen wurde, sei – so das
Gericht - der Klägerin die Kündigung frühe-
stens am folgenden Werktag zur üblichen
Postleerungszeit zugegangen. Arbeitnehmer

Arbeitnehmer sind nicht verpflichtet, am
Sonntag ihren Briefkasten zu überprüfen. Dies
gilt nach einem Urteil des LAG Schleswig-
Holstein vom 13.10.2015 (2 Sa 149/15) selbst
dann, wenn an diesem Tag die Probezeit
abläuft und bekannt ist, dass der Arbeitgeber
auch sonntags arbeitet. Die an einem Sonntag
in den Briefkasten eingeworfene Kündigung
des Arbeitgebers gilt erst am darauffolgenden
Montag als zugegangen. 
Geklagt hatte eine Rechtsanwaltsgehilfin.
Diese hatte mit ihrer Arbeitgeberin, einer
Rechtsanwaltskanzlei, einen Arbeitsvertrag
geschlossen, in dem eine Probezeit bis zum
30.11.2014 vereinbart worden war. Dieser Tag
war ein Sonntag. Entsprechend der für die
Probezeit vereinbarten Kündigungsfrist von
zwei Wochen kündigte die Beklagte der
Klägerin am Sonntag, den 30.11.2014, zum

Keine Pflicht zur sonntäglichen Briefkastenleerung

Kathrin Geneviève Gerlitzki
Rechtsanwältin

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil 
vom 25.09.2013 (10 AZR 270/12) ent- 
schieden, dass der Arbeitgeber vom Arbeit- 
nehmer verlangen kann, eine qualifizierte 
elektronische Signatur zu beantragen und 
eine elektronische Signaturkarte zu be-
nutzen, wenn dies für die Erbringung der 
Arbeitsleistung erforderlich und dem Ar-
beitnehmer zumutbar ist.  
 
Die Klägerin war als Verwaltungsangestellte 
im Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven 
beschäftigt. Zu ihren Aufgaben gehörte die 
Veröffentlichung von Ausschreibungen bei 
Vergabeverfahren. Seit 01.01.2010 erfolgte 
dies nur noch in elektronischer Form auf der 
Vergabeplattform des Bundes, wofür eine 
qualifizierte elektronische Signatur benötigt 
wird. Diese wird nach den Bestimmungen des 
Signaturgesetzes (SigG) nur natürlichen Per-
sonen erteilt. Die Beklagte wies die Klägerin 

an, eine qualifizierte Signatur bei einer vom 
SigG vorgesehenen Zertifizierungsstelle zu 
beantragen. Dies erfordert die Übermittlung 
der im Personalausweis enthaltenen Daten 
zwecks Feststellung der Identität. Die Kosten 
für die Beantragung trug die Beklagte. 

Die Klägerin sah in der Verpflichtung zur 
Übermittlung ihrer Daten einen Verstoß ge-
gen ihr Recht auf informationelle Selbstbe- 
stimmung. Zudem sei nicht sichergestellt, 
dass mit den Daten kein Missbrauch betrieben 
werde. Sie wollte festgestellt haben, dass das 
Vorgehen der Beklagten rechtwidrig war. 

Ebenso wie die Vorinstanzen folgte der  
10. Senat des BAG der Klägerin nicht und 
wies die Revision zurück. Die Beklagte habe 
von ihrem Weisungsrecht angemessen Ge-
brauch gemacht. Der Eingriff in das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung sei der 

Klägerin zumutbar. Die Übermittlung der Per-
sonalausweisdaten betreffe nur den äußeren 
Bereich der Privatsphäre. Besonders sensible 
Daten seien nicht betroffen. Außerdem sei 
der Schutz der Daten durch die Vorschriften 
des Signaturgesetzes sichergestellt. Sie 
würden nur durch die Zertifizierungsstelle 
genutzt. Auch die Nutzung der Signatur- 
karte sei für die Klägerin nicht mit besonderen 
Risiken verbunden. So enthalte die mit dem 
Personalrat abgeschlossene Dienstverein- 
barung ausdrücklich eine Haftungsfreistel-
lung. Die gewonnenen Daten dürften nicht zur  
Leistungs- und Verhaltenskontrolle durch die 
Beklagte verwendet werden. 

Barbara Köckemann
Rechtsanwältin

Das BAG hat mit Urteil vom 24.10.2013 
(Az. 6 AZR 854/11) entschieden, dass Ar- 
beitgeber und Betriebsrat Auswahlricht-
linien im Sinne von § 1 Abs. 4 KSchG später 
oder zeitgleich – etwa bei Abschluss eines 
Interessenausgleichs mit Namensliste – än-
dern können. 
 
Der Kläger war bei seiner Arbeitgeberin als 
Werkzeugmacher beschäftigt. Über deren 
Vermögen wurde Ende 2009 das Insolvenz-
verfahren eröffnet und der Beklagte zum 
Insolvenzverwalter bestellt. Der Beklagte und 
der Betriebsrat schlossen einen Interessenaus-
gleich. Dieser enthielt eine Auswahlrichtlinie 
und eine Namensliste. Nach dem Punktesche-
ma der Auswahlrichtlinie wies der Kläger zwei 
Sozialpunkte mehr auf als ein anderer Arbeit-
nehmer seiner Vergleichs- und Altersgruppe. 
Dennoch war der Kläger in der Namensliste 
benannt. 

Der Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis 
des Klägers, dagegen keines der sechs wei-
teren Arbeitsverhältnisse seiner Vergleichs- 
und Altersgruppe. Der Kläger erhob Kündi-
gungsschutzklage. Er berief sich auf grobe 
Fehlerhaftigkeit der Sozialauswahl im Sinne 
von § 125 Abs. 1 InsO. Der Beklagte hätte 
nicht ihn, sondern gemäß der Auswahlricht-
linie seinen Kollegen kündigen müssen. 

Die Vorinstanzen gaben dem Kläger recht. 
Die Kündigung verstoße gegen die Auswahl-
richtlinie, deshalb sei die Sozialauswahl grob  

fehlerhaft. Die Zustimmung des Betriebsrats 
zu Interessenausgleich und Namensliste än-
dere daran nichts.

Das BAG hob die Urteile auf. Der Klage könne 
mit der Begründung des LAG nicht stattge-
geben werden. Denn Arbeitgeber und Be-
triebsrat könnten Auswahlrichtlinien später 
oder zeitgleich - etwa bei Abschluss eines 
Interessenausgleichs mit Namensliste - än-
dern. Würden sich die Betriebsparteien in 
einem bestimmten Punkt gemeinsam über 

die Auswahlrichtlinie hinwegsetzen, gelte die 
Namensliste. Vorliegend seien Beklagter und 
Betriebsrat in der Namensliste übereinstim-
mend und daher wirksam von der Auswahl-
richtlinie abgewichen.

Barbara Köckemann
Rechtsanwältin
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Anspruch der Erben auf Abgeltung des
Resturlaubes des verstorbenen Arbeitnehmers? 

Gegen das Urteil des Arbeitsgericht kann
Berufung eingelegt werden. Es bleibt also
abzuwarten, wie ein möglicherweise befasstes
Instanzgericht entscheiden wird und ob das
BAG seine bisherige Rechtsprechung aufgibt
und an diese europäischen Vorgaben anpasst. 

die höchstpersönliche Leistungspflicht des
Arbeitnehmers und damit auch (abzugelten-
der) Urlaubsanspruch erlösche, widerspreche
Artikel 7 Abs. 2 der Richtlinie 2003/88/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
04.11.2003 über bestimmte Aspekte der
Arbeitszeitgestaltung. Vor allem sei sie auch
nicht mit der vom EuGH im Urteil vom
12.06.2014 (Az. C-118/13, „Bollacke“) vorge-
nommenen Auslegung in Einklang zu bringen.
Dieses hatte entschieden, dass durch den Tod
des Arbeitnehmers dessen Anspruch auf
Abgeltung des noch ausstehenden Urlaubs
nicht untergehe. Es betonte insbesondere, dass
der Begriff des bezahlten Jahresurlaubs
bedeute, dass für die Dauer des Jahresurlaubs
das Entgelt des Arbeitnehmers fortzuzahlen
sei. Ein finanzieller Ausgleich im Fall der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch
den Tod des Arbeitnehmers stelle die prakti-
sche Wirksamkeit des Urlaubsanspruchs sicher.
Der unwägbare Eintritt des Todes des
Arbeitnehmers dürfe nicht rückwirkend zum
vollständigen Verlust des Anspruchs auf
bezahlten Jahresurlaub führen. Der EuGH
stellte deshalb klar, dass das Unionsrecht ein-
zelstaatlichen Rechtsvorschriften oder
Gepflogenheiten entgegenstehe, wonach der
Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub ohne
Begründung eines Abgeltungsanspruchs für
nicht genommenen Urlaub untergehe, wenn
das Arbeitsverhältnis durch den Tod des
Arbeitnehmers ende.

Entgegen der bisher ständigen
Rechtsprechung des BAG hat das
Arbeitsgericht Berlin am 07.10.2015 (56 Ca
10968/15) entschieden, dass sich ein
Urlaubsanspruch mit dem Tod des
Arbeitnehmers in einen Urlaubsabgeltung-
sanspruch der Erben umwandelt. 
Geklagt hatten die Erben einer Arbeitnehmer-
in, die zum Zeitpunkt ihres Todes noch einen
Erholungsurlaubsanspruch von 33 Tagen hatte.
Die Erben forderten von der Arbeitgeberin die
Abgeltung dieses Urlaubsanspruches. Das
Arbeitsgericht Berlin hat der Klage stattgege-
ben und sich damit der bisherigen
Rechtsprechung des BAG entgegengestellt.
Dieses hatte noch im Jahr 2011 bestätigt:
Stirbt der Arbeitnehmer, so erlischt auch der
Urlaub, den der Verstorbene bis zu seinem Tod
nicht angetreten hatte. Ein finanzieller
Ausgleich an die Erben erfolge nicht, da sich
der Urlaub nicht in einen sogenannten
Abgeltungsanspruch nach § 7 Abs. 4 BUrlG
umwandle (vgl. BAG, Urteil 20.09.2011, 9 AZR
416/10). 
Das Arbeitsgericht Berlin vertrat in dem zu
entscheidenden Fall die Auffassung, dass der
Urlaub nach § 7 Abs. 4 BUrlG abzugelten sei,
wenn er wegen der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise nicht
mehr gewährt werden könne. Diese
Voraussetzungen seien beim Tod des
Arbeitnehmers gegeben. Die Rechtsprechung
des BAG, die darauf abstelle, dass mit dem Tod



Ergibt die Überprüfung einen positiven Treffer,
ist jegliche Zahlung von Arbeitslohn verboten.
Erfasst sind auch die Zahlung von Boni oder
die Zuwendung von Sachwerten
(Dienstwagen!). 
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage,
wie es sich mit der Abführung von Sozialver-
sicherungsbeiträgen verhält. Hierzu ist der
Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet. Die in den
Verordnungen enthaltenen Ausnahmetat-
bestände sind nicht einschlägig.  Würde man
die Abführung der Beiträge zur Sozialversi-
cherung als von der Verordnung erfasst anse-
hen, stellt sich daher die Frage, ob der
Arbeitgeber gleichwohl zur Abführung der
Sozialversicherungsbeiträge verpflichtet ist.  
Eine andere Frage im Hinblick auf das
Arbeitsrecht ist, ob die Erwähnung eines
Mitarbeiters in der Namensliste einen
Kündigungsgrund darstellt. Hier wird disku-
tiert, ob dies einen personenbedingten
Kündigungsgrund darstellt oder jedenfalls zur
Anfechtung des Arbeitsvertrages berechtige. 

In vielen Unternehmen werden die Existenz
und die Auswirkungen der EU- Anti-
Terrorismusverordnungen weitgehend
unbekannt sein. Im Hinblick auf die emp-
findlichen Strafen empfiehlt es sich jedoch
für Unternehmen, mindestens einmal jähr-
lich ihre Geschäftskontakte und Personal-
listen mit den sog. Terrorlisten abzuglei-
chen. Zudem sollte auch ein Datenabgleich
durchgeführt werden, bevor ein Bewerber
überhaupt eingestellt wird. Im Falle eines
positiven Treffers sind unverzüglich alle
Zahlungen bzw. sonstigen Leistungen ein-
zustellen. Sofern ein Betriebsrat vorhanden
ist, sollten entsprechende Betriebsverein-
barungen zum Datenabgleich abgeschlos-
sen werden.  

Massenentlassung – Pflichten für den Ar- 
beitgeber und Schutz für den Arbeitnehmer

 Möchte ein Arbeit-
geber eine Vielzahl von 

 Arbeitnehmern entlas-
sen, kann es sich dabei 
um eine sog. Massen-
entlassung im Sinne 
der §§ 17 ff. KSchG 
handeln. Diese Vor-

schriften sehen für den Arbeitgeber 
einige Pflichten vor, deren Nichtbeach-
tung die Unwirksamkeit der ausgespro-
chenen Kündigungen zur Folge haben 
kann.

Das Kündigungsschutzgesetz regelt 
auch die Entlassung einer größeren Zahl 
von Arbeitnehmern, sog. Massenent- 
lassungen. Zweck dieser Regelungen sind 
vor allem arbeitsmarktpolitische Ziele, 
denn die Agenturen für Arbeit sollen sich 
rechtzeitig auf Massenentlassungen ein-
stellen können. 
 
Eine Massenentlassung liegt gemäß § 17 
Abs. 1 KSchG vor, wenn der Arbeitgeber 
in Betrieben mit in der Regel mehr als 20 
und weniger als 60 Arbeitnehmern mehr 
als 5 Arbeitnehmer, in Betrieben mit in 
der Regel mindestens 60 und weniger 
als 500 Arbeitnehmern 10 vom Hundert 
der im Betrieb regelmäßig beschäftigten 
Arbeitnehmer oder aber mehr als 25 
Arbeitnehmer, in Betrieben mit in der 
Regel mindestens 500 Arbeitnehmern 
mindestens 30 Arbeitnehmer innerhalb 
von 30 Kalendertagen entlässt. Einer 
„Entlassung“ in diesem Sinne stehen gem. 
§ 17 Abs. 1 S. 2 KSchG Eigenkündigungen 
durch Arbeitnehmer sowie Aufhebungs-
verträge gleich, wenn diese vom Arbeit-
geber durch Inaussichtstellen einer 
Kündigung veranlasst wurden.

Liegen die Voraussetzungen einer Massen- 
entlassung vor, muss der Arbeitgeber 
vor Ausspruch der Kündigungen ein sog.  
Konsultationsverfahren mit dem Betriebs-
rat durchführen. Gemäß § 17 Abs. 2 KSchG 
hat der Arbeitgeber den Betriebsrat nicht 
nur rechtzeitig zu unterrichten und ihm 
die zweckdienlichen Auskünfte erteilen, 
sondern auch darüber zu beraten, ob es 

möglich ist, Entlassungen zu vermeiden 
oder einzuschränken und ihre Folgen zu 
mildern. Das Bundesarbeitsgericht hat 
in seinem Urteil vom 21.03.2013 (Az. 
2 AZR 60/12) entschieden, dass eine 
Kündigung, vor deren Ausspruch ein 
Konsultationsverfahren nicht durch-
geführt wurde, wegen Verstoßes gegen 
ein gesetzliches Verbot im Sinne von  
§ 134 BGB rechtsunwirksam ist. 

Ferner hat eine Massenentlassung zur 
Folge, dass der Arbeitgeber vor Ausspruch 
der Kündigungen eine sog. Massen-
entlassungsanzeige bei der zuständi-
gen Agentur für Arbeit zu erstatten hat. 
Die Anforderungen an eine wirksame  
Massenentlassungsanzeige sind in § 17 
Abs. 3 KSchG geregelt. Die Anzeige muss 
nicht nur die dort genannten Angaben 
enthalten und schriftlich abgefasst sein, 
sie muss auch die Mitteilung an den Be-
triebsrat sowie dessen Stellungnahme 
zur Massenentlassung enthalten. Soll-
te der Betriebsrat keine Stellungnahme 
abgegeben haben, muss der Arbeitgeber 
glaubhaft machen, dass er den Betriebsrat 
mindestens zwei Wochen vor Erstattung 
der Anzeige unterrichtet und den Stand 
der Beratungen dargelegt hat. Unterlässt 
es der Arbeitgeber, eine solche Massen-
entlassungsanzeige zu erstatten, ist die 
Kündigung ebenfalls unwirksam (BAG 
Urteil vom 28.05.2009 - 8 AZR 273/08). 
Ist die Anzeige dagegen erfolgt, allerdings  
mangelhaft, weil beispielsweise die ge-
setzlich vorgesehene Stellungnahme des 

Betriebsrats nicht beigefügt ist, ist die 
Kündigung ebenfalls gemäß § 134 BGB 
unwirksam (BAG Urteil vom 21.03.2013 - 
2 AZR 60/12).

Wurde die Massenentlassungsanzeige 
gemäß den gesetzlichen Regelungen 
erstattet, hat diese gemäß § 18 KSchG 
eine sog. Entlassungssperre zur Folge. Das 
bedeutet, dass die Beendigungswirkung 
der Kündigung während der Sperrfrist, 
die in der Regel einen Monat beträgt, 
gehemmt ist. Der Arbeitgeber ist jedoch 
nicht gehindert die Kündigungen während 
dieser Sperrfrist auszusprechen. Ferner 
müssen die angezeigten Kündigungen 
innerhalb von 90 Tagen nach Ablauf 
der Sperrfrist ausgesprochen werden; 
andernfalls bedarf es einer neuen 
Massenentlassungsanzeige, vgl. § 18 Abs. 
4 KSchG.

Im Rahmen eines eventuellen Kündigungs- 
schutzprozesses besteht sodann eine ab-
gestufte Darlegungs- und Beweislast: 
Der Arbeitnehmer muss zunächst die 
tatsächlichen Voraussetzungen des § 17 
KSchG darlegen und beweisen. Hat er 
dies getan, liegt es am Arbeitgeber, die 
ordnungsgemäße Durchführung des 
Verfahrens nach § 17 KSchG zu beweisen.

Stephanie Bausch
Rechtsanwältin
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Praxistipp
Der Arbeitgeber, der eine solche Massenentlassungsanzeige erstatten möchte, 
sollte darauf achten, dass die Anzeige an die Agentur für Arbeit gemäß den 
gesetzlichen Anforderungen ordnungsgemäß erfolgt und das mit dem Betriebsrat 
durchzuführende Konsultationsverfahren abgeschlossen ist. Ein Muster einer 
Massenentlassungsanzeige stellt die Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung. Sollte 
die Anzeige nicht ordnungsgemäß erstattet oder das Konsultationsverfahren mit 
dem Betriebsrat nicht abgeschlossen worden sein, bietet eine Massenentlassung 
dem Arbeitnehmer in einem Kündigungsschutzprozess nach entsprechender Rüge 
eine weitere Angriffsmöglichkeit, die zur Unwirksamkeit der Kündigung führen 
kann.
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um eine sog. Massen-
entlassung im Sinne 
der §§ 17 ff. KSchG 
handeln. Diese Vor-

schriften sehen für den Arbeitgeber 
einige Pflichten vor, deren Nichtbeach-
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Ferner hat eine Massenentlassung zur 
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der Kündigungen eine sog. Massen-
entlassungsanzeige bei der zuständi-
gen Agentur für Arbeit zu erstatten hat. 
Die Anforderungen an eine wirksame  
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nicht nur die dort genannten Angaben 
enthalten und schriftlich abgefasst sein, 
sie muss auch die Mitteilung an den Be-
triebsrat sowie dessen Stellungnahme 
zur Massenentlassung enthalten. Soll-
te der Betriebsrat keine Stellungnahme 
abgegeben haben, muss der Arbeitgeber 
glaubhaft machen, dass er den Betriebsrat 
mindestens zwei Wochen vor Erstattung 
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der Beratungen dargelegt hat. Unterlässt 
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mangelhaft, weil beispielsweise die ge-
setzlich vorgesehene Stellungnahme des 

Betriebsrats nicht beigefügt ist, ist die 
Kündigung ebenfalls gemäß § 134 BGB 
unwirksam (BAG Urteil vom 21.03.2013 - 
2 AZR 60/12).

Wurde die Massenentlassungsanzeige 
gemäß den gesetzlichen Regelungen 
erstattet, hat diese gemäß § 18 KSchG 
eine sog. Entlassungssperre zur Folge. Das 
bedeutet, dass die Beendigungswirkung 
der Kündigung während der Sperrfrist, 
die in der Regel einen Monat beträgt, 
gehemmt ist. Der Arbeitgeber ist jedoch 
nicht gehindert die Kündigungen während 
dieser Sperrfrist auszusprechen. Ferner 
müssen die angezeigten Kündigungen 
innerhalb von 90 Tagen nach Ablauf 
der Sperrfrist ausgesprochen werden; 
andernfalls bedarf es einer neuen 
Massenentlassungsanzeige, vgl. § 18 Abs. 
4 KSchG.

Im Rahmen eines eventuellen Kündigungs- 
schutzprozesses besteht sodann eine ab-
gestufte Darlegungs- und Beweislast: 
Der Arbeitnehmer muss zunächst die 
tatsächlichen Voraussetzungen des § 17 
KSchG darlegen und beweisen. Hat er 
dies getan, liegt es am Arbeitgeber, die 
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Vorteilen aller Art. Hierunter fallen somit nicht
nur Gelder oder sonstige finanzielle Werte,
sondern alle Vorteile, die zur Erzielung von
Geldern, Waren oder Dienstleistungen einge-
setzt werden können, mithin auch Arbeitslohn. 
Die Verordnungen gelten in allen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union
unmittelbar und sind, ohne dass nationale
Umsetzungsmaßnahmen erforderlich wären,
von allen zu beachten, unabhängig davon, ob
sich die in den Namenslisten aufgeführten
Personen, Vereinigungen, Organisationen oder
Unternehmen in Deutschland oder in einem
sonstigen Land befinden.   
Bei  Verstößen gegen die Verordnungen drohen
Freiheitsstrafen von 3 Monaten bis zu 5 Jahren
bzw. Geldbuße bis zu 500.000 Euro. Dem
Unternehmensinhaber bzw. den vertretungs-
berechtigten Organen drohen zudem
Geldbußen bis zu 1 Million  Euro wegen des
Unterlassens erforderlicher Aufsichtsmaßnah-
men, wenn eine Verletzung des Bereitstel-
lungsverbotes durch einen unterlassenen oder
unzureichenden Personaldatenabgleich er-
möglicht oder zumindest erleichtert wird.
Auch gegen das Unternehmen selbst kann
gem. § 30 OWiG eine Geldbuße verhängt wer-
den. Es drohen zudem die Gewerbeuntersa-
gung sowie ein Eintrag in das Gewerbezen-
tralregister. 
Unternehmen sollten daher regelmäßig in
sämtlichen Bereichen die Einhaltung der
Verbote überprüfen. Es müssen hierbei zumut-
bare Maßnahmen ergriffen werden, die mit
ausreichender Wahrscheinlichkeit sicherstel-
len, dass keine Verstöße fahrlässig oder vor-
sätzlich begangen werden. 
Entsprechende Maßnahmen wie z.B. die
Einführung eines Screeningverfahrens können
überdies mitbestimmungspflichtig  sein. Auch
im Hinblick auf die datenschutzrechtliche
Zulässigkeit empfiehlt sich der Abschluss ent-
sprechender Betriebsvereinbarungen, da diese
einen Erlaubnistatbestand i.S.V. § 4 BDSG dar-
stellen. 

Derzeit werden nahezu täg-
lich neue Maßnahmen zur
Terrorbekämpfung diskutiert.
Bereits seit mehr als zehn
Jahren untersagen die Anti-
Terrorismusverordnungen
der EU allen in der EU täti-
gen Unternehmen,

Geschäftskontakte zu einzelnen Personen und
Organisationen zu unterhalten. Dass davon
auch die Zahlung von Arbeitslohn erfasst ist,
war bislang weitgehend unbekannt. Während
einige Unternehmen hier bereits umfassende
Maßnahmen ergriffen haben, unternimmt ein
Großteil der Unternehmen immer noch wenig
bis gar nichts. Dies, obwohl hier erhebliche
Sanktionen drohen. 
Grundlage des Verbotes sind hier die
Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 vom 27.
Dezember 2001 (ABl. EG Nr. L 344 Seite 70),
die Maßnahmen gegen sonstige terrorver-
dächtige Personen und Organisationen regelt
sowie die Verordnung (EG) Nr. 881/2002 vom
27. Mai 2002 (ABl. EG Nr. L 139 S. 9), die
Maßnahmen gegen bestimmte Personen und
Organisationen, die mit Osama bin Laden, dem
Al-Qaid-Netzwerk oder den Taliban in
Verbindung stehen. Die von den Verordnungen
betroffenen Personen und Organisationen sind
im Anhang der jeweiligen Verordnungen auf
Namenslisten, den sog. „Terrorlisten“ genannt.
Diese Listen werden regelmäßig aktualisiert
und sind im Internet frei abrufbar 
( http://eeas.europa.eu/
cfsp/sanctions/consol-list_en.htm ).
Die genannten Verordnungen enthalten unter
anderem ein sog. Bereitstellungsverbot.
Danach dürfen den im Anhang der
Verordnungen genannten Personen, Organ-
isationen, Vereinigungen und Unternehmen
keine Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen
zur Verfügung gestellt werden. Dieses Verbot
ist umfassend zu verstehen und beinhaltet das
zur Verfügung stellen von finanziellen
Vermögenswerten und wirtschaftlichen

Terroristen im Betrieb - 
Die Terrorismus-Bekämpfungs-Verordnung 
der EU und ihre praktischen Auswirkungen

Carolin Kächele
Rechtsanwältin
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Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil 
vom 25.09.2013 (10 AZR 270/12) ent- 
schieden, dass der Arbeitgeber vom Arbeit- 
nehmer verlangen kann, eine qualifizierte 
elektronische Signatur zu beantragen und 
eine elektronische Signaturkarte zu be-
nutzen, wenn dies für die Erbringung der 
Arbeitsleistung erforderlich und dem Ar-
beitnehmer zumutbar ist.  
 
Die Klägerin war als Verwaltungsangestellte 
im Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven 
beschäftigt. Zu ihren Aufgaben gehörte die 
Veröffentlichung von Ausschreibungen bei 
Vergabeverfahren. Seit 01.01.2010 erfolgte 
dies nur noch in elektronischer Form auf der 
Vergabeplattform des Bundes, wofür eine 
qualifizierte elektronische Signatur benötigt 
wird. Diese wird nach den Bestimmungen des 
Signaturgesetzes (SigG) nur natürlichen Per-
sonen erteilt. Die Beklagte wies die Klägerin 

an, eine qualifizierte Signatur bei einer vom 
SigG vorgesehenen Zertifizierungsstelle zu 
beantragen. Dies erfordert die Übermittlung 
der im Personalausweis enthaltenen Daten 
zwecks Feststellung der Identität. Die Kosten 
für die Beantragung trug die Beklagte. 

Die Klägerin sah in der Verpflichtung zur 
Übermittlung ihrer Daten einen Verstoß ge-
gen ihr Recht auf informationelle Selbstbe- 
stimmung. Zudem sei nicht sichergestellt, 
dass mit den Daten kein Missbrauch betrieben 
werde. Sie wollte festgestellt haben, dass das 
Vorgehen der Beklagten rechtwidrig war. 

Ebenso wie die Vorinstanzen folgte der  
10. Senat des BAG der Klägerin nicht und 
wies die Revision zurück. Die Beklagte habe 
von ihrem Weisungsrecht angemessen Ge-
brauch gemacht. Der Eingriff in das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung sei der 

Klägerin zumutbar. Die Übermittlung der Per-
sonalausweisdaten betreffe nur den äußeren 
Bereich der Privatsphäre. Besonders sensible 
Daten seien nicht betroffen. Außerdem sei 
der Schutz der Daten durch die Vorschriften 
des Signaturgesetzes sichergestellt. Sie 
würden nur durch die Zertifizierungsstelle 
genutzt. Auch die Nutzung der Signatur- 
karte sei für die Klägerin nicht mit besonderen 
Risiken verbunden. So enthalte die mit dem 
Personalrat abgeschlossene Dienstverein- 
barung ausdrücklich eine Haftungsfreistel-
lung. Die gewonnenen Daten dürften nicht zur  
Leistungs- und Verhaltenskontrolle durch die 
Beklagte verwendet werden. 

Barbara Köckemann
Rechtsanwältin

Das BAG hat mit Urteil vom 24.10.2013 
(Az. 6 AZR 854/11) entschieden, dass Ar- 
beitgeber und Betriebsrat Auswahlricht-
linien im Sinne von § 1 Abs. 4 KSchG später 
oder zeitgleich – etwa bei Abschluss eines 
Interessenausgleichs mit Namensliste – än-
dern können. 
 
Der Kläger war bei seiner Arbeitgeberin als 
Werkzeugmacher beschäftigt. Über deren 
Vermögen wurde Ende 2009 das Insolvenz-
verfahren eröffnet und der Beklagte zum 
Insolvenzverwalter bestellt. Der Beklagte und 
der Betriebsrat schlossen einen Interessenaus-
gleich. Dieser enthielt eine Auswahlrichtlinie 
und eine Namensliste. Nach dem Punktesche-
ma der Auswahlrichtlinie wies der Kläger zwei 
Sozialpunkte mehr auf als ein anderer Arbeit-
nehmer seiner Vergleichs- und Altersgruppe. 
Dennoch war der Kläger in der Namensliste 
benannt. 

Der Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis 
des Klägers, dagegen keines der sechs wei-
teren Arbeitsverhältnisse seiner Vergleichs- 
und Altersgruppe. Der Kläger erhob Kündi-
gungsschutzklage. Er berief sich auf grobe 
Fehlerhaftigkeit der Sozialauswahl im Sinne 
von § 125 Abs. 1 InsO. Der Beklagte hätte 
nicht ihn, sondern gemäß der Auswahlricht-
linie seinen Kollegen kündigen müssen. 

Die Vorinstanzen gaben dem Kläger recht. 
Die Kündigung verstoße gegen die Auswahl-
richtlinie, deshalb sei die Sozialauswahl grob  

fehlerhaft. Die Zustimmung des Betriebsrats 
zu Interessenausgleich und Namensliste än-
dere daran nichts.

Das BAG hob die Urteile auf. Der Klage könne 
mit der Begründung des LAG nicht stattge-
geben werden. Denn Arbeitgeber und Be-
triebsrat könnten Auswahlrichtlinien später 
oder zeitgleich - etwa bei Abschluss eines 
Interessenausgleichs mit Namensliste - än-
dern. Würden sich die Betriebsparteien in 
einem bestimmten Punkt gemeinsam über 

die Auswahlrichtlinie hinwegsetzen, gelte die 
Namensliste. Vorliegend seien Beklagter und 
Betriebsrat in der Namensliste übereinstim-
mend und daher wirksam von der Auswahl-
richtlinie abgewichen.

Barbara Köckemann
Rechtsanwältin
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Verpflichtung des Arbeitnehmers zur  
Beantragung und Nutzung einer  
elektronischen Signaturkarte

Änderung einer Auswahlrichtlinie durch 
einen Interessenausgleich mit Namensliste 
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